
      

 
 
OBM/13-2/RY001 Tel. 1984 Erlangen, 20. März 2019 
  

Anträge an die Stadtratsgremien;  
Einbringung als Antrag des Oberbürgermeisters; 
1. Sitzung des Stadtteilbeirates Innenstadt vom 14. Februar 2019 

I. Gemäß §2 Abs. 1 der Satzung der Stadt Erlangen über Ortsbeiräte in analoger Anwendung, kön-
nen die Stadtteilbeiräte in allen den Stadtteil betreffenden wichtigen Angelegenheiten Anträge 
stellen. Die Anträge der Stadtteilbeiräte können als Anträge des Oberbürgermeisters in die  
entsprechenden Stadtratsgremien eingebracht werden, wenn ein entsprechender Beschluss  
des Beirats vorliegt. 
Anbei folgender Antrag des Stadtteilbeirates Innenstadt, der als Antrag des Oberbürgermeisters in 
ein entsprechendes Stadtratsgremium eingebracht werden soll: 
 
Antrag TOP 4 der Niederschrift 
Einbahnstraßenregelung Friedrichstraße für Fahrräder 
 
2014 wurden verschiedene Einbahnstraßen bewertet, ob sie für den Radverkehr in beide Richtun-
gen freigegeben werden können. Bauhofstraße, Theaterplatz und Obere Karlstraße wurden frei-
gegeben, die Friedrichstraße wurde um zwei Jahre zurückgestellt, um Erfahrungswerte abzuwar-
ten. In den bisher freigegebenen Straßen passieren weniger Unfälle, da die Autos langsamer fah-
ren und Radfahrer nicht auf Gehwege ausweichen. 
Der Stadtteilbeirat stellt sich nicht die Frage „ob“ die Friedrichstraße freigegeben werden kann, 
sondern „wann“ dies geschieht. 
 

Antrag: 
 

Der Stadtteilbeirat stellt folgenden Antrag (5:4 Stimmen): 
Wir beantragen die Achse Innere Brucker Straße / Friedrichstraße / Bohlenplatz / Luitpold-
straße für den Radverkehr in beide Richtungen freizugeben. 

 
II. Kopie <OBM/Dr. Janik> m. d. B. um Freigabe des Antrages des Stadtteilbeirates; zur Einbringung 

in die entsprechenden Stadtratsgremien. 
III. Auslauf über <13-2> an <Ref. VI> z. W. Es wird gebeten, wie bei einem Fraktionsantrag zu ver-

fahren u. Amt 13-2/Fr. Maroke entsprechend zu informieren. 
IV. Kopie <13-2> z. V. „Stadtteilbeirat Innenstadt – 1. Sitzung vom 14.02.2019“ 

 
i.A. 
 
Maroke 

Antrag gemäß § 28/ § 29 GeschO 
Eingang: 20.03.2019 
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